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Gesetzentwurf

der Landesregierung

Gesetz zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-
Württemberg und des Gesetzes über den Staatsgerichtshof
sowie anderer Gesetze

A .  Z i e l s e t z u n g

Nach Artikel 68 Absatz 1 Satz 1 der Landesverfassung wird ein Staatsgerichtshof
gebildet. Bislang war er dazu berufen, in staatsorganisationsrechtlich geprägten
Streitigkeiten zu entscheiden. Mit der Einführung der Landesverfassungsbe-
schwerde zum 1. April 2013 hat sich diese Ausrichtung grundlegend geändert.
Nunmehr haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, vor dem Staatsgerichts-
hof Individualrechtsschutz zu erlangen. Diese Veränderung soll durch die Umbe-
nennung des Staatsgerichtshofs in Verfassungsgerichtshof verdeutlicht werden.

Daneben sollen Änderungen in geringem Umfang zu einer Vereinfachung des ge-
richtlichen Verfahrens umgesetzt werden.

B .  W e s e n t l i c h e r  I n h a l t

Die Umbenennung des Staatsgerichtshofs macht die Änderung der Landesverfas-
sung erforderlich. Das Gleiche gilt für das auf Grundlage des Artikels 68 Absatz 4
der Landesverfassung erlassene Gesetz über den Staatsgerichtshof und solche Ge-
setze, die auf den Staatsgerichtshof Bezug nehmen.

Neben der Umbenennung soll gleichzeitig das gerichtliche Verfahren in geringem
Umfang geändert werden, um dadurch einem praktischen Bedürfnis Rechnung zu
tragen. Hierzu gehören die unmittelbare Aktenvorlage von Gerichten bei Verfas-
sungsbeschwerden ohne den Umweg über das Staatsministerium Baden-Württem-
berg, eine längere Frist für die Verkündung der Entscheidung, der teilweise Aus-
schluss eines Widerspruchs bei Entscheidungen über einstweilige Anordnungen
in Verfahren der Verfassungsbeschwerde sowie die Klarstellung bezüglich der er-
forderlichen Anhörung vor Erlass einer einstweiligen Anordnung und die Einrich-
tung von Kammerverfahren in den Fällen des § 58 Absatz 5 Satz 1 des Gesetzes
über den Staatsgerichtshof.

Drucksachen und Plenarprotokolle sind im Internet
abrufbar unter: www.landtag-bw.de/Dokumente

Der Landtag druckt auf Recyclingpapier, ausgezeich-
net mit dem Umweltzeichen „Der Blaue Engel“.
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C .  A l t e r n a t i v e n

Beibehaltung der ursprünglichen Bezeichnung und der geltenden Verfahrensvor-
schriften.

D .  K o s t e n  f ü r  d i e  ö f f e n t l i c h e n  H a u s h a l t e ;  A b s e h e n  v o m  N a c h  -
h a l t i g k e i t s c h e c k

Es entstehen keine finanziellen Auswirkungen für öffentliche Haushalte.

Von einem Nachhaltigkeitscheck wurde abgesehen. Da lediglich die Bezeichnung
des Staatsgerichtshofs und Verfahrensvorschriften in geringem Umfang geändert
werden, sind keine erheblichen Auswirkungen zu erwarten.

E .  K o s t e n  f ü r  P r i v a t e

Keine.
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Staatsministerium                                                    Stuttgart, 15. September 2015
Baden-Württemberg

Ministerpräsident

An den
Präsidenten des Landtags
von Baden-Württemberg

Sehr geehrter Herr Landtagspräsident,

als Anlage übersende ich gemäß Artikel 59 Absatz 1 der Verfassung des Landes
Baden-Württemberg den von der Landesregierung beschlossenen Entwurf eines
Gesetzes zur Änderung der Verfassung des Landes Baden-Württemberg und des
Gesetzes über den Staatsgerichtshof sowie anderer Gesetze mit Begründung und
Vorblatt. Ich bitte, die Beschlussfassung des Landtags herbeizuführen. Feder-
führend ist das Staatsministerium zuständig.

Mit freundlichen Grüßen

Kretschmann
Ministerpräsident
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Der Landtag wolle beschließen, 

dem nachstehenden Gesetzentwurf seine Zustimmung zu
erteilen:

Gesetz zur Änderung der Verfassung 
des Landes Baden-Württemberg und 

des Gesetzes über den Staatsgerichtshof
sowie anderer Gesetze

Artikel 1

Änderung der Verfassung des Landes 
Baden-Württemberg

Die Verfassung des Landes Baden-Württemberg vom
11. November 1953 (GBl. S. 173), die zuletzt durch Ge-
setz vom 7. Februar 2011 (GBl. S. 46) geändert worden
ist, wird wie folgt geändert: 

1. In Artikel 31 Absatz 2, Artikel 42 Absatz 1, Artikel 57
Absatz 1 und 2 Satz 3 sowie Absatz 3, Artikel 64 Ab-
satz 1 Satz 3, Artikel 68 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3
Satz 1 und Artikel 76 wird das Wort „Staatsgerichts-
hof“ jeweils durch das Wort „Verfassungsgerichts-
hof“ ersetzt.

2. In Artikel 57 Absatz 4, Artikel 68 Absatz 3 Satz 2 und
Absatz 4 Satz 1 sowie Artikel 89 wird das Wort
„Staatsgerichtshofs“ jeweils durch das Wort „Verfas-
sungsgerichtshofs“ ersetzt.

Artikel 2

Änderung des Gesetzes über den Staatsgerichtshof

Das Gesetz über den Staatsgerichtshof vom 13. Dezem-
ber 1954 (GBl. S. 171), das zuletzt durch Gesetz vom 
13. November 2012 (GBl. S. 569) geändert worden ist,
wird wie folgt geändert:

1. Die Überschrift wird wie folgt gefasst:

                 „Gesetz über den Verfassungsgerichtshof 
            (Verfassungsgerichtshofsgesetz – VerfGHG)“

2. In den §§ 1, 8 und 14 Absatz 1 Satz 2, § 15 Absatz 1
Satz 1, § 16 Absatz 1 Satz 1, § 17 Absatz 2 Satz 1, §§ 18
und 19 Satz 1, 3 bis 5, § 20 Absatz 2 Satz 2, § 22 Ab-
satz 1 Satz 1 und 3, §§ 24 und 25 Absatz 1, §§ 26 bis
28 Satz 1, § 29 Satz 1, § 30 Absatz 1, § 32 Absatz 2
Satz 1, §§ 33 und 35 Absatz 1, § 38 Absatz 2 Satz 1, 
§ 43 Absatz 1, § 49 Absatz 1, §§ 50 und 52 Absatz 1
Satz 1, § 54 Satz 2, § 55 Absatz 1 und 2 Satz 2, § 57
Absatz 1 und 3, § 58 Absatz 1, 3 Satz 1 und 2 sowie
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Absatz 4 Satz 1 und 3, § 59 Absatz 1 Satz 2 und 3, 
§ 60 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4, § 61 Absatz 1 Satz 1
und Absatz 2 Satz 1 und 4 wird das Wort „Staatsge-
richtshof“ jeweils durch das Wort „Verfassungsge-
richtshof“ ersetzt.

3. In § 2 Absatz 1 Satz 1, Absatz 3 Satz 4 und Absatz 4
Satz 1, §§ 2 a und 3 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 2, § 4
Satz 1, § 5 Satz 1, §§ 6 und 7 Absatz 1 bis 3 und 5, 
§§ 10 und 11 Absatz 1, § 12 Absatz 2 Satz 1, § 23 Ab-
satz 1, § 32 Absatz 2 Satz 3 und Absatz 3 Satz 2, § 34
Absatz 1 Satz 1, §§ 39 und 40 Absatz 1, § 48 Absatz 1,
§ 49 Absatz 1 Satz 1 und 2 und Absatz 2, § 51 Absatz 1
sowie §§ 53 und 61 Absatz 1 wird das Wort „Staatsge-
richtshofs“ jeweils durch das Wort „Verfassungsge-
richtshofs“ ersetzt.

4. In § 19 wird nach Satz 2 folgender Satz eingefügt: 

    „Fordert der Verfassungsgerichtshof in einem Verfah-
ren der Verfassungsbeschwerde die Akten des gericht-
lichen Ausgangsverfahrens an, werden ihm diese un-
mittelbar vorgelegt.“ 

5. In § 22 Absatz 4 Satz 4 wird die Angabe „14 Tage“
durch die Wörter „drei Monate“ ersetzt.

6. § 25 Absatz 2 wird wie folgt geändert: 

    a)  In Satz 2 wird das Wort „ist“ durch die Wörter
„oder die nach § 57 Äußerungsberechtigten sind“
ersetzt.

    b)  Es wird folgender Satz angefügt: 

        „In Verfahren der Verfassungsbeschwerde ist ein
Widerspruch des Beschwerdeführers und des Äuße-
rungsberechtigten nach § 57 Absatz 3 nicht statt-
haft.“

7. § 58 Absatz 5 wird wie folgt geändert: 

    a)  Satz 1 wird wie folgt gefasst: 

        „Absatz 1 und 4 gilt entsprechend für die Entschei-
dung über Anträge, die im Zusammenhang mit ei-
ner Verfassungsbeschwerde gestellt werden, solan-
ge und soweit das Plenum noch nicht mit der Ver-
fassungsbeschwerde befasst ist.“ 

    b)  Nach dem neuen Satz 1 wird folgender Satz einge-
fügt: 

        „Bei einer Zurückweisung dieser Anträge als un-
zulässig oder offensichtlich unbegründet gilt Ab-
satz 2 und 3 entsprechend.“ 
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Artikel 3

Änderung des Landeswahlprüfungsgesetzes

In § 13 Absatz 2 und § 14 des Landeswahlprüfungsge -
setzes vom 7. November 1955 (GBl. S. 231), das zuletzt
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. April 1983 (GBl.
S. 161, 173, ber. S. 635) geändert worden ist, wird das
Wort „Staatsgerichtshof“ jeweils durch das Wort „Ver-
fassungsgerichtshof“ ersetzt. 

Artikel 4

Änderung des Ministergesetzes

In § 8 Absatz 3 des Ministergesetzes in der Fassung vom
20. August 1991 (GBl. S. 533, ber. S. 611), das zuletzt
durch Artikel 6 des Gesetzes vom 24. Juli 2012 (GBl. 
S. 482, 486) geändert worden ist, wird das Wort „Staats-
gerichtshofs“ durch das Wort „Verfassungsgerichtshofs“
ersetzt.

Artikel 5

Änderung der Landeshaushaltsordnung 
für Baden-Württemberg

In § 28 Absatz 2 und § 29 Absatz 3 der Landeshaushalts-
ordnung für Baden-Württemberg vom 19. Oktober 1971
(GBl. S. 428), die zuletzt durch Artikel 5 des Gesetzes
vom 16. Dezember 2014 (GBl. S. 777) geändert worden
ist, wird das Wort „Staatsgerichtshofs“ jeweils durch das
Wort „Verfassungsgerichtshofs“ ersetzt. 

Artikel 6

Änderung des Landesmediengesetzes

In § 34 Absatz 7 des Landesmediengesetzes vom 19. Juli
1999 (GBl. S. 273, ber. S. 387), das zuletzt durch Artikel 2
und 4 des Gesetzes vom 3. Dezember 2013 (GBl. 
S. 314) geändert worden ist, wird das Wort „Staatsge-
richtshof“ durch das Wort „Verfassungsgerichtshof“ er-
setzt.

Artikel 7

Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in
Kraft.
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Begründung

A. Allgemeiner Teil

Der Staatsgerichtshof nimmt als Verfassungsgericht des Landes Baden-Württem-
berg eine wichtige Aufgabe im rechtsstaatlichen Gefüge wahr. Der Schwerpunkt
seiner bisherigen Aufgabe lag dabei in der Entscheidung staatsorganisationsrecht-
lich geprägter Streitigkeiten sowie der Normenkontrolle. 

In dem Wunsch, im weiten Sinne mehr Bürgerbeteiligung zu ermöglichen, hat die
Landesregierung zum 1. April 2013 die Landesverfassungsbeschwerde einge-
führt. Sie stärkt den Grundrechtsschutz der Bürgerinnen und Bürger von Baden-
Württemberg, indem ein zusätzlicher Rechtsbehelf neben der Verfassungsbe-
schwerde zum Bundesverfassungsgericht geschaffen wurde. Sie bietet den Vor-
teil, von einem Gericht bearbeitet zu werden, das mit den Gegebenheiten des Lan-
des bestens vertraut ist.

Diese durch die Einführung der Landesverfassungsbeschwerde geänderte Aus-
richtung des Staatsgerichtshofs soll durch seine Umbenennung nach außen ver-
deutlicht werden. Bislang lautet die Bezeichnung „Staatsgerichtshof für das
Land Baden-Württemberg“, künftig „Verfassungsgerichtshof für das Land Ba-
den-Württemberg“.

Neben der Umbenennung sollen gleichzeitig Vereinfachungen im gerichtlichen
Verfahren umgesetzt werden, die einem praktischen Bedürfnis Rechnung tragen. 

B. Einzelbegründung

Zu Artikel 1 und 2 Nummer 1 bis 3 sowie Artikel 3 bis 6 (Namensänderung des
Staatsgerichtshofs):

Mit der Namensänderung von „Staatsgerichtshof“ zu „Verfassungsgerichtshof für
das Land Baden-Württemberg“ wird begrifflich eine Entwicklung nachvollzogen,
die dem modernen Stand der Verfassungsgerichtsbarkeit auf Bundesebene sowie
in den meisten anderen Bundesländern entspricht. Die Änderung soll verdeut -
lichen, dass der bisherige Staatsgerichtshof und jetzige Verfassungsgerichtshof
nach Einführung der Landesverfassungsbeschwerde mit Gesetz vom 13. Novem-
ber 2012 (GBl. S. 569) nicht nur für Streitigkeiten innerhalb des Staates zuständig
ist, sondern auch vom einzelnen Bürger unmittelbar angerufen werden kann,
wenn er behauptet, durch die öffentliche Gewalt des Landes in einem seiner in der
Verfassung des Landes Baden-Württemberg enthaltenen Rechte verletzt zu sein.
Der Verfassungsgerichtshof gewährleistet damit unmittelbar die Einhaltung der
Verfassung, welche die Grundlage für das Zusammenleben der Menschen in Ba-
den-Württemberg ist. 

Zu Artikel 2 Nummer 4 (§ 19 VerfGHG):

Die bisher geltende Regelung passte nicht für Verfahren der Verfassungsbe-
schwerde. Bei Verfassungsbeschwerden, die sich lediglich gegen gerichtliche
Entscheidungen richten, ist nach § 57 eine Beteiligung des Staatsministeriums
nicht vorgesehen. Daher ist eine Vorlage der Akten über das Staatsministerium
nicht erforderlich. Die nun für sogenannte „Urteilsverfassungsbeschwerden“ gel-
tende Regelung entspricht § 27 Satz 2 des Bundesverfassungsgerichtsgesetzes
(BVerfGG).
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Zu Artikel 2 Nummer 5 (§ 22 Absatz 4 Satz 4 VerfGHG):

Die im Regelfall („soll“) einzuhaltende Frist für die Verkündung eines Urteils
war bislang zu kurz („14 Tage“). Sie wird an die nach § 30 Absatz 1 Satz 5
BVerfGG für das Bundesverfassungsgericht geltende Frist von drei Monaten an-
gepasst. 

Zu Artikel 2 Nummer 6 (§ 25 Absatz 2 VerfGHG):

Der neue Satz 2 stellt klar, dass auch die in § 57 genannten Äußerungsberechtig-
ten vor Erlass einer einstweiligen Anordnung zu hören sind, soweit deren Zweck
dadurch nicht gefährdet wird. § 58 Absatz 5 Satz 2, der für die Ablehnung eines
dort genannten Antrags auf § 58 Absatz 2 Satz 2 verweist und damit in diesen Fäl-
len den Verzicht auf eine Anhörung ermöglicht, bleibt durch diese Klarstellung
unberührt. Denn bei der Ablehnung eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen
Anordnung ist auch nach § 25 Absatz 2 Satz 2 keine Anhörung erforderlich. 

Nach § 25 Absatz 2 Satz 3 bestand bisher wohl die Möglichkeit, dass bei isolierter
Ablehnung eines auf eine Verfassungsbeschwerde bezogenen Eilantrags der Be-
schwerdeführer oder gar der Äußerungsberechtigte nach § 57 Absatz 3 Wider-
spruch erhebt und dass dann mündlich verhandelt werden musste. Ein solcher
Rechtsbehelf ist jedoch nicht erforderlich (vgl. § 32 Absatz 3 Satz 2 BVerfGG;
zum Äußerungsberechtigten BVerfGE 89, 119 <120> mwN). Selbst über die
Verfassungsbeschwerde muss nach § 58 Absatz 1 nicht zwingend mündlich
verhandelt werden. Dem Äußerungsberechtigten nach § 57 Absatz 3 VerfGHG
bleibt es unbenommen, nach Erlass der einstweiligen Anordnung Einwendun-
gen vorzubringen. Diese können das Gericht veranlassen, seine Entscheidung
von Amts wegen aufzuheben, abzuändern oder ihre Vollziehung auszusetzen
(vgl. BVerfGE 31, 89 <93>).

Zu Artikel 2 Nummer 7 (§ 58 Absatz 5 VerfGHG):

Nach § 58 Absatz 5 Satz 1 StGHG in der bisher geltenden Fassung war in Fällen,
in denen ein Befangenheitsgesuch als „einfach“ unbegründet zurückgewiesen
werden musste, immer eine Entscheidung des Plenums erforderlich, auch wenn
klar war, dass die Hauptsache von der Kammer entschieden werden kann. Eine
Kammerzuständigkeit für Befangenheitsanträge war bislang nur gegeben, wenn
die Zurückweisung als unzulässig oder offensichtlich unbegründet erfolgte (vgl.
Landtagsdrucksache 15/2153, S. 16). Entsprechendes galt bisher für die Zurück-
weisung von Anträgen auf Erlass einstweiliger Anordnungen.

Die nun geltende Regelung lehnt sich an § 93 d Absatz 2 Satz 1 BVerfGG an und
gibt nun der Kammer die Möglichkeit, über die in Absatz 5 Satz 1 genannten An-
träge zu entscheiden, solange und soweit das Plenum mit der Sache noch nicht be-
fasst ist. Die Befassung des Plenums beginnt mit der Kenntnisgabe der Verfas-
sungsbeschwerde an die Mitglieder des Staatsgerichtshofs nach § 13 Absatz 3
Satz 2 der Geschäftsordnung. Sie erfolgt, wenn der Vorsitzende nach der Vorprü-
fung eine Entscheidung durch das Plenum für erforderlich hält oder eine Kammer -
entscheidung nicht zustande kommt.

Über die nun in Satz 3 genannten Nebenentscheidungen konnte schon bisher im-
mer die Kammer entscheiden (vgl. Landtagsdrucksache 15/2153, S. 16).

Zu Artikel 7 (Inkrafttreten):

Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten des Gesetzes.
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C. Wesentliches Ergebnis der Anhörung

Im Anhörungsverfahren sind zu dem Gesetzentwurf nach Anhörung von zwölf
Verbänden und Institutionen sieben Stellungnahmen (vgl. Anlagen) eingegangen.

Der Landkreistag Baden-Württemberg hat mitgeteilt, keine Bedenken zu haben.
Die Rechtsanwaltskammern Karlsruhe und Stuttgart sowie der Verein der Richter
und Staatsanwälte haben das Gesetzgebungsvorhaben begrüßt.

Der Anwaltsverband Baden-Württemberg hat ausdrücklich keine Einwände gegen
die Umbenennung des Staatsgerichtshofs, die künftig vorgesehene unmittelbare
Aktenvorlage gemäß § 19 VerfGHG-E und die Möglichkeit von Kammer- statt
Plenumsentscheidungen bei Befangenheitsrügen in Verfassungsbeschwerdever-
fahren. Hinsichtlich der geplanten Fristverlängerung für die Urteilsverkündung
von 14 Tagen auf drei Monate hat der Anwaltsverband darauf hingewiesen, dass
diese verlängerte Frist zwar angemessen erscheine, damit aber auch eine Ober-
grenze erreicht sei. Ähnlich hat die Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht ange-
regt, die Dauer der Frist für die Verkündung der Entscheidung zu prüfen und le-
diglich zwei (statt drei) Monate für die Frist anzusetzen. Diese Anregung soll
nach nochmaliger Prüfung aufgrund der Parallelität zum Verfahren vor dem Bun-
desverfassungsgericht und der Erfordernisse der Praxis nicht übernommen wer-
den. Im Übrigen begrüßt die Arbeitsgemeinschaft Verwaltungsrecht die Ände-
rung der Bezeichnung des Staatsgerichtshofs sowie die vorgesehene unmittelbare
Aktenvorlage gemäß § 19 VerfGHG-E. Hinsichtlich der anderen Änderungen hat
sie keine Bedenken vorgebracht.

Weiter lehnt der Anwaltsverband Baden-Württemberg die im Entwurf vorge -
sehene Abschaffung der Widerspruchsmöglichkeit gegen eine schriftliche Ent-
scheidung über einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung in Verfah-
ren der Verfassungsbeschwerde ab, insbesondere, sofern der Äußerungsberechtig-
te nach § 57 Absatz 3 VerfGHG-E betroffen ist.

Dieser Kritikpunkt wurde nicht aufgegriffen. Der vorgesehene Ausschluss um -
fasst lediglich Fälle, in denen Verfassungsbeschwerden anhängig sind und zusätz-
lich ein Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gestellt wurde. Insofern
folgt der Gesetzentwurf der ständigen Rechtsprechung des Bundesverfassungs -
gerichts, wonach dem Äußerungsberechtigten im Verfahren der Verfassungs -
beschwerde die Widerspruchsbefugnis im Verfahren über eine einstweilige An-
ordnung fehle (vgl. BVerfGE 31, 87 <89>; BVerfGE 35, 12; BVerfGE 89, 119
<120> jeweils mwN). Überdies sind die Äußerungsberechtigten vor Erlass der
einstweiligen Anordnung, soweit deren Zweck dadurch nicht gefährdet wird, zu
hören. Dem Äußerungsberechtigten bleibt es schließlich unbenommen, nach Er-
lass der einstweiligen Anordnung Einwendungen vorzubringen. Diese können das
Gericht veranlassen, seine Entscheidung von Amts wegen aufzuheben, abzuän-
dern oder ihre Vollziehung auszusetzen (vgl. BVerfGE 31, 87 <93>). Entschei-
dend ist letztlich auch nach Ansicht des Verbands, dass dem Äußerungsberechtig-
ten nach § 57 Absatz 3 VerfGHG-E jedenfalls rechtliches Gehör und damit Gele-
genheit gegeben werden sollte, sich zu äußern.



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

10



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

11



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

12



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

13



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

14



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

15



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

16



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

17



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

18



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

19



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

20



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

21



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

22



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

23



Landtag von Baden-Württemberg Drucksache 15 / 7378

24



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.6
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 524288
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments false
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Preserve
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 15
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 600
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /SyntheticBoldness 1.000000
  /Description <<
    /DEU ()
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


